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Datum -

I. Auf die Berufung des KlÃ¤gers werden das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom
25.07.2002 aufgehoben und der Bescheid der Beklagten vom 09.08.1999 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 27.03.2000 abgeÃ¤ndert und die
Beklagte verurteilt, dem KlÃ¤ger Leistungen wegen voller Erwerbsminderung ab
01.10.2001 zu gewÃ¤hren. I
I. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger die HÃ¤lfte der auÃ�ergerichtlichen Kosten des
Klageverfahrens und die Kosten des Berufungsverfahrens zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die Bewilligung von Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit streitig.

Der am 1957 geborene KlÃ¤ger hat keinen Beruf erlernt und ab 1972 verschiedene
Arbeiten versicherungspflichtig verrichtet, zuletzt bis 31.08.1996 als
Versandarbeiter in einer FÃ¤rberei; das ArbeitsverhÃ¤ltnis wurde vom Arbeitgeber
aus betriebsbedingten GrÃ¼nden gekÃ¼ndigt. AnschlieÃ�end war der KlÃ¤ger
arbeitsunfÃ¤hig und arbeitslos.
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Am 17.03.1997 beantragte der KlÃ¤ger wegen Beschwerden auf dem
orthopÃ¤dischen Gebiet (LWS-Syndrom, Kniescheiben, Armbeschwerden) Rente
wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit. Nach Beinahme eines chirurgischen
Gutachtens von Dr.G. vom 07.08.1997 und eines nervenÃ¤rztlichen Gutachtens von
Dr.W. vom 30.07.1997 lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 28.08.1997
Rentenleistungen ab, weil der KlÃ¤ger noch in der Lage sei, auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt leichte Arbeiten vollschichtig zu verrichten. Im Widerspruchsverfahren
machte der KlÃ¤ger ausgeprÃ¤gte Herz- rhythmusstÃ¶rungen bei Vorhofflimmern
geltend. Die Beklagte verblieb bei ihrer bisherigen Leistungsbeurteilung und wies
den Widerspruch als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck (Widerspruchsbescheid vom
04.12.1997). Im anschlieÃ�enden Klageverfahren vor dem Sozialgericht Bayreuth (S
2 RJ 1264/97) empfahl der SachverstÃ¤ndige Dr.T. im Gutachten vom 23.03.1999,
die Beurteilung der LeistungsfÃ¤higkeit bis nach Abschluss einer kardiologischen
Reha-MaÃ�nahme zurÃ¼ckzustellen. In der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom
gleichen Tage nahm der KlÃ¤ger die Klage zurÃ¼ck, nachdem die Beklagte eine
alsbaldige Ã�berprÃ¼fung des Reha-Antrags des KlÃ¤gers und eine erneute
Verbescheidung Ã¼ber den Rentenantrag zugesagt hatte.

Das beantragte Heilverfahren wurde vom 21.06. bis 12.07.1999 in der HÃ¶henklinik
B. durchgefÃ¼hrt. Im Entlassungsbericht wurde der KlÃ¤ger fÃ¼r fÃ¤hig befunden,
leichte, zeitweise mittelschwere kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten vollschichtig zu
verrichten unter Vermeidung hÃ¤ufigen Hebens, Tragens oder Bewegens von
Lasten. Im Hinblick auf diese Leistungsbeurteilung lehnte die Beklagte mit dem
streitbefangenen Bescheid vom 09.08.1999 erneut Rentenleistungen ab.

Im Widerspruchsverfahren wurde der KlÃ¤ger internistisch von Dr.H. ,
nervenÃ¤rztlich von Dr.W. und chirurgisch von Dr.R. untersucht. Die Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigen gelangten Ã¼bereinstimmend zu der Beurteilung, dass der
KlÃ¤ger noch leichte TÃ¤tigkeiten im Wechselrhythmus vollschichtig verrichten
kÃ¶nne. Im Anschluss an diese Leistungsbeurteilung wies die Beklagte den
Widerspruch des KlÃ¤gers als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck (Widerspruchsbescheid vom
27.03.2000).

Im Klageverfahren hat das SG zunÃ¤chst einen Leistungsauszug der AOK Kulmbach
und die Befundberichte und Unterlagen des OrthopÃ¤den Dr.J. , des Internisten
Dr.Z. , des F.-Instituts der Uni M. und des praktischen Arztes W. zum Verfahren
beigezogen. Der SachverstÃ¤ndige Dr.R. hat das Gutachten vom 25.01.2001
erstattet, in dem er zu der Beurteilung gelangte, der KlÃ¤ger kÃ¶nne nur noch
leichte Arbeiten, mÃ¶glichst im Sitzen ohne stÃ¤ndiges Heben und Tragen von
Einzellasten Ã¼ber 5 kg, ohne stÃ¤ndige Belastung der Ellenbogengelenke und
ohne Exposition gegenÃ¼ber NÃ¤sse und KÃ¤lte sowie nicht in Nachtschicht
vollschichtig verrichten. Eine Anmarschstrecke zur Arbeit von 800 Metern sei
medizinisch vertretbar.

Auf Antrag des KlÃ¤gers hat Prof.Dr.S. (Klinik und Poliklinik fÃ¼r Neurologie der
UniversitÃ¤t R.) das Gutachten vom 21.01.2002 erstattet. Er ist zu der Beurteilung
gelangt, allein wegen der auf dem neurologischen Gebiet bestehenden Myopathie
bei Myoadenylat-Desaminase-Mangel (MDA-Mangel) kÃ¶nne der KlÃ¤ger keinerlei
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Arbeiten mehr verrichten. Auf dem internistischen Gebiet liege ein gesicherter MDA-
Mangel mit kardialer Beteiligung im Sinne einer dilatativen Kardiomyopathie mit
intermittierendem Vorhofflimmern und deutlich eingeschrÃ¤nkter kardialer
Belastbarkeit vor.

Mit Urteil ohne mÃ¼ndliche Verhandlung vom 25.07.2002 hat das SG die Klage
abgewiesen. Dabei hat es sich auf die im Klageverfahren und die im
Verwaltungsverfahren erstellten Gutachten gestÃ¼tzt. Die Annahme einer
quantitativen LeistungseinschrÃ¤nkung hat das SG verneint. Dem KlÃ¤ger seien
weiterhin Arbeiten mÃ¶glichst nur im Sitzen vollschichtig zumutbar. Den
AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen Prof.Dr.S. kÃ¶nne nicht gefolgt werden,
weil dieser keine FunktionseinbuÃ�en und FunktionsausfÃ¤lle Ã¼berzeugend
aufgezeigt habe, die Ã¼ber die von den Ã¼brigen SachverstÃ¤ndigen aufgezeigten
EinschrÃ¤nkungen hinausgehen und die insbesondere die zeitliche
EinsatzfÃ¤higkeit auf unter vollschichtig limitieren. Damit bestehe kein Anspruch
auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

Mit der dagegen eingelegten Berufung macht der KlÃ¤ger in erster Linie geltend,
dass der Leistungsbeurteilung von Prof.Dr.S. zu folgen sei, der darauf hingewiesen
habe, dass die groÃ�e Gefahr der beim KlÃ¤ger bestehenden Erkrankung darin
bestehe, dass bei kÃ¶rperlicher Belastung eine sogenannte Rhabdo-Myolyse
auftreten kann. Aus diesem Grunde werde er unter besonderer WÃ¼rdigung der
kardiologischen Einstufung und Diagnostik dauerhaft fÃ¼r nicht einsatzfÃ¤hig
erachtet. Er kÃ¶nne daher unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes keine Arbeiten mehr verrichten.

Der Senat hat den Internisten Dr.D. vom Klinikum L. zum Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigen ernannt, der das Gutachten vom 07.02.2003 erstattet hat.
Neben den GesundheitsstÃ¶rungen auf dem orthopÃ¤dischen Gebiet wurden
folgende GesundheitsstÃ¶rungen festgestellt: 1. Myopathie bei MDA-Mangel mit
Untergang von Muskelgewebe bei geringer alltÃ¤glicher Belastung. 2. Dilatative
Kardiomyopathie mit leichtgradig eingeschrÃ¤nkter links-ventrikulÃ¤rer
Pumpfunktion und gering verminderter Herzleistungsbreite. 3. Bluthochdruck. 4.
Fettleberhepatitis bei Ã�bergewicht und ausgeprÃ¤gter ErhÃ¶hung des Cholesterins
und der Neutralfette. 5. Paroxysmales Vorhofflimmern. Der SachverstÃ¤ndige
gelangte ebenfalls zu der Beurteilung, der KlÃ¤ger kÃ¶nne auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt keine Arbeiten mehr verrichten. Auf Grund der Myopathie sei die
Gehstrecke des KlÃ¤gers auf wenige Meter beschrÃ¤nkt. SÃ¤mtliche Arbeiten, die
eine gewisse, regelmÃ¤Ã�ige Gehleistung, einen Wechsel der KÃ¶rperhaltung oder
andere kÃ¶rperliche Bewegungen erforderten, kÃ¶nnten vom KlÃ¤ger nicht
verrichtet werden. Weiter sei die Gehleistung dahingehend eingeschrÃ¤nkt, dass
das ZurÃ¼cklegen des Weges von und zur Arbeit nicht mÃ¶glich sei; die zumutbare
Wegstrecke liege weit unter 500 Meter. Diese Leistungsbeurteilung haben der
SachverstÃ¤ndige auf die ablehnende Stellungnahme des Internisten Dr.H. vom
Ã�rztlichen Dienst der Beklagten ebenso wie der bei der Befunderhebung und
Abfassung des Gutachtens beteiligte Oberarzt Dr.R. in den Stellungnahmen vom
21./22.05.2003 nochmals bestÃ¤tigt.
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Der KlÃ¤ger beantragt, die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts
Bayreuth vom 25.07.2002 sowie des Bescheides vom 09.08.1999 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 27.03.2000 zu verurteilen, beim KlÃ¤ger den
Leistungsfall der ErwerbsunfÃ¤higkeit spÃ¤testens ab Februar 2000 anzuerkennen
und die entsprechenden gesetzlichen Leistungen zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur BegrÃ¼ndung ihres Antrags verweist die Beklagte auf die Gutachten und
Stellungnahmen ihres Ã�rztlichen Dienstes, nach denen der KlÃ¤ger fÃ¼r leichte
Arbeiten noch vollschichtig einsetzbar sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird zur ErgÃ¤nzung des Tatbestands auf die vom
Senat beigezogene Unterlagen der Beklagten sowie die Gerichtsakten erster und
zweiter Instanz und die frÃ¼here Klageakte des SG (S 2 RJ 1264/97) Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig; sie ist form- und fristgerecht eingelegt (Â§
151 Sozialgerichtsgesetz -SGG-) und auch nach Â§ 143 SGG statthaft, weil
AusschlieÃ�ungsgrÃ¼nde im Sinne des Â§ 144 SGG nicht vorliegen.

Das Rechtsmittel ist auch zum Teil begrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger hat gegen die
Beklagte Anspruch auf GewÃ¤hrung von Leistungen wegen voller
Erwerbsminderung ab 01.10.2001.

Nach dem ab 01.01.2001 geltenden Â§ 43 Abs 2 Satz 1 Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VI) haben Versicherte bis zur Vollendung des 65.
Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung, wenn sie 1. voll
erwerbsgemindert sind, 2. in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der
Erwerbsminderung drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung
oder TÃ¤tigkeit haben und 3. vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine
Wartezeit erfÃ¼llt haben. Voll erwerbsgemindert sind dabei Versicherte, die wegen
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden
tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein. Diese Voraussetzungen sind im Fall des KlÃ¤gers
gegeben.

Nach dem Beweisergebnis, insbesondere nach den Ã¼berzeugenden
AusfÃ¼hrungen des Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen Dr.D. im Gutachten vom
07.02.2003, ist der KlÃ¤ger voll erwerbsgemindert im Sinne des Gesetzes. In sich
schlÃ¼ssig hat dieser darauf hingewiesen, dass der KlÃ¤ger auch auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt keine TÃ¤tigkeiten mehr durchfÃ¼hren kann. Diese
Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit resultiert in erster Linie aus der
GesundheitsstÃ¶rung Myopathie bei MDA-Mangel mit Untergang von Muskelgewebe
bei geringer alltÃ¤glicher Belastung. Zum Anderen ergibt sich die volle
Erwerbsminderung des KlÃ¤gers aus seiner eingeschrÃ¤nkten GehfÃ¤higkeit.
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An der Diagnose einer Myopathie bei MDA-Mangel besteht kein Zweifel. Die
Diagnose wurde neurohistologisch durch die Neurologische UniversitÃ¤tsklinik E.
gesichert und durch den histochemischen Befund des Instituts fÃ¼r molekulare
Diagnostik M. am 20.12.1999 bestÃ¤tigt. Die klinische Auswirkung dieser
Erkrankung ist eine Rhabdo-Myolyse, ein Zerfall von Muskelgewebe. BezÃ¼glich der
Bewertung und EinschÃ¤tzung der Schwere des Krankheitsbildes spielen
ausschlieÃ�lich klinische Parameter (kÃ¶rperliche Untersuchung und Anamnese)
sowie objektiv messbare Parameter (Muskel-CK) eine Rolle. Gemessen an diesen
Parametern ist der KlÃ¤ger â�� auch nach den AusfÃ¼hrungen des vom SG auf
Antrag des KlÃ¤gers gehÃ¶rten SachverstÃ¤ndigen Prof.Dr.S. â�� voll
erwerbsgemindert.

Nach den vom SachverstÃ¤ndigen Dr.D. erhobenen Untersuchungsergebnissen
bestehen beim KlÃ¤ger ausgeprÃ¤gte Ruheschmerzen und eine seit Jahren konstant
erhÃ¶hte Kreatinin-Kinase. Schon unter geringen Belastungen, wie zum Beispiel
langsames Gehen in der Ebene, kommt es zu einer raschen und ausgeprÃ¤gten
Zunahme der Schmerzsymptomatik. Der SachverstÃ¤ndige fÃ¼hrte auch einen
Gehtest Ã¼ber eine Strecke von etwa 400 Metern und Ã¼ber eine Zeitdauer von
etwa 25 Minuten durch. Es kam zu einer deutlichen Progredienz der Beschwerden,
so dass sich der KlÃ¤ger nach der absolvierten Teststrecke fÃ¼r einige Minuten
hinlegen musste. Bei der klinischen Untersuchung war die Muskulatur der Ober- und
Unterschenkel schon auf leichten Druck stark schmerzhaft. Unter
BerÃ¼cksichtigung der Enzymkinetik der Kreatin-Kinase des Muskels (Beginn des
Anstiegs nach MuskelschÃ¤digung nach vier bis sechs Stunden, Maximum nach 24
bis 36 Stunden) wurde nach sechs bzw 29 Stunden erneut die laborchemische
Bestimmung der CK durchgefÃ¼hrt. Korrelierend zur klinischen Symptomatik kam
es bereits nach sechs Stunden zu einem deutlichen Anstieg der CK um Ã¼ber 10 %.
Diese Tatsache ist nach den AusfÃ¼hrungen von Dr.D. eindeutig auf den Gehtest
zurÃ¼ckzufÃ¼hren, da der KlÃ¤ger am Untersuchungstag keine weitere
kÃ¶rperliche Anstrengung unternahm. Nach einem Zeitintervall von 29 Stunden
betrug der Wert der CK 480 U/1, so dass insgesamt von einem Anstieg von fast 100
% ausgegangen werden muss.

Insgesamt gelangte Dr.D. zu der Beurteilung â�� dieser Beurteilung schlieÃ�t sich
der Senat an -, dass es beim KlÃ¤ger eindeutig schon unter geringer Belastung, dh
unter Alltagsbedingungen zu einer SchÃ¤digung der Skelettmuskulatur kommt. Dies
korreliert auch mit den in den Akten befindlichen Aussagen mehrerer Spezialisten
auf dem Gebiet neuromuskulÃ¤rer Erkrankungen. BezÃ¼glich der dem KlÃ¤ger
verbliebenen ErwerbsfÃ¤higkeit bedeutet dies, dass er auch nicht mehr gering
belastende TÃ¤tigkeiten ausfÃ¼hren kann. AuÃ�erdem besteht bei dieser
Erkrankung das Risiko der sogenannten malignen Hyperthermie, dh das Auftreten
von Narkosekomplikationen beim Einsatz bestimmter Narkosemittel, eine
Erkrankung, die unerkannt durchaus tÃ¶dlich enden kann.

Somit besteht zusammengefasst beim KlÃ¤ger ein gesicherter MDA-Mangel mit
kardialer Beteiligung im Sinne einer dilatativen Cardiomyopathie mit
intermittierendem Vorhofflimmern und deutlich eingeschrÃ¤nkter kardialer
Belastbarkeit. KÃ¶rperliche BetÃ¤tigungen stellen fÃ¼r den KlÃ¤ger ein erhÃ¶htes
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Risiko zum Auftreten von Rhabdo-Myolyse dar. Aus neurologisch/myologischer Sicht
besteht unter besonderer WÃ¼rdigung der kardiologischen Einstufung und
Diagnostik volle Erwerbsminderung auf Dauer. Im Hinblick auf das vom SG
eingeholte Gutachten des Neurologen Prof.Dr.S. von der Klinik und Poliklinik fÃ¼r
Neurologie im Bezirksklinikum der UniversitÃ¤t R. vom 21.01.2002 brauchte der
Senat der Anregung der Beklagten, ein neurologisches Gutachten einzuholen, nicht
zu folgen.

Auch unter dem Gesichtspunkt der dem KlÃ¤ger noch zumutbaren Gehstrecke
besteht vorliegend volle Erwerbsminderung. Nach der Rechtsprechung des BSG
gehÃ¶rt zur ErwerbsfÃ¤higkeit auch das VermÃ¶gen, eine Arbeitsstelle aufzusuchen
(vgl zB SozR 2200 Â§ 1247 Nr 56 mwN). Denn eine TÃ¤tigkeit zum Zweck des
Gelderwerbs ist in der Regel nur auÃ�erhalb der Wohnung mÃ¶glich.
Dementsprechend ist das Vorhandensein eines Minimums an MobilitÃ¤t ein Teil des
Versichertenrisikos. Der 5. Senat des BSG hat fÃ¼r die Bestimmung der
erforderlichen FuÃ�wegstrecke (die tÃ¤glich vier Mal zurÃ¼ckzulegen ist) einen
generalisierenden MaÃ�stab angesetzt (SozR 2200 Â§ 1247 Nr 53). Danach wird
fÃ¼r erforderlich gehalten, Entfernungen von Ã¼ber 500 Metern zu FuÃ�
zurÃ¼ckzulegen; derartige Wegstrecken sind Ã¼blicherweise erforderlich, um
Arbeitsstellen oder Haltestellen eines Ã¶ffentlichen Verkehrsmittels zu erreichen.
FÃ¼r den Zeitfaktor ist ebenfalls ein generalisierender MaÃ�stab anzuwenden.
Dabei wird von dem nach der Rechtsprechung des BSG zum
Schwerbehindertenrecht noch Ã¼blichen Zeitaufwand von 30 Minuten fÃ¼r zwei
Kilometer ausgegangen, der bereits kurze Wartezeiten und Zeiten des
Herumstehens einbezieht (SozR 3870 Â§ 60 Nr 2 S 8). Umgerechnet auf 500 Meter
ergibt sich so eine normale Gehzeit von 7,5 Minuten. Der Bereich des Zumutbaren
wird nach EinschÃ¤tzung des BSG dann verlassen, wenn der Gehbehinderte fÃ¼r
500 Meter mehr als das Doppelte dieser Zeit, also etwa 20 Minuten, benÃ¶tigt.

Nach den in sich schlÃ¼ssigen AusfÃ¼hrungen von Prof.Dr.S. und Dr.D. ist dieses
GehvermÃ¶gen beim KlÃ¤ger nicht mehr vorhanden. Nach den AusfÃ¼hrungen von
Dr.D. ist auf Grund der Myopathie die Gehstrecke des KlÃ¤gers, die ohne Auftreten
von MuskelschÃ¤den zurÃ¼ckgelegt werden kann, auf wenige Meter beschrÃ¤nkt.
Eine Gehstrecke von mehr als 500 Meter ist dem KlÃ¤ger somit nicht zumutbar, da
hier erhebliche SchÃ¤den der Skelettmuskulatur zu erwarten sind. Dr.D. ist
auÃ�erdem der Auffassung, dass wegen der mit einer Gehstrecke von 500 Meter
sicher verbundenen starken Schmerzen die Gehstrecke zu FuÃ� im geschilderten
MaÃ�e unzumutbar ist. Nach alledem ist der KlÃ¤ger voll erwerbsgemindert.

Der Leistungsfall der vollen Erwerbsminderung ist zur Ã�berzeugung des Senats im
September 2001 eingetreten. Ein konkreter Zeitpunkt des Eintritts der vollen
Erwerbsminderung, nÃ¤mlich dass der KlÃ¤ger auch nicht mehr in der Lage ist,
leichte Arbeiten zu verrichten, ist von den SachverstÃ¤ndigen Prof.Dr.S. und Dr.D.
nicht genannt worden. Ersterer ist der Auffassung, diese EinschrÃ¤nkung habe die
gesamte Zeit bestanden. Dr.D. ist der Auffassung, die LeistungseinschrÃ¤nkungen
lÃ¤gen beim KlÃ¤ger etwa seit drei Jahren vor. Der Senat sah sich jedoch nicht in
der Lage, den Leistungsfall bereits zu einem so frÃ¼hen Zeitpunkt anzunehmen.
Ausgangspunkt fÃ¼r die Entscheidung des Senats war die Befunderhebung und die
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Beurteilung der ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers im Gutachten von Dr.R. vom
25.01.2001. Dieser hat â�� in Kenntnis der Diagnose Myopathie bei MDA-Mangel
â�� noch leichte Arbeiten mÃ¶glichst nur im Sitzen ohne stÃ¤ndiges Heben und
Tragen von Einzellasten Ã¼ber fÃ¼nf Kilogramm und ohne stÃ¤ndige Belastung der
Ellenbogengelenke fÃ¼r zumutbar gehalten. Dieser Leistungsbeurteilung folgt der
Senat insbesondere im Hinblick darauf, dass der KlÃ¤ger zu diesem Zeitpunkt noch
eine seitengleiche intensive Handbeschwielung aufwies, fÃ¼r den Senat ein
Zeichen dafÃ¼r, dass der KlÃ¤ger noch kÃ¶rperlich arbeitete. Auch unter dem
Gesichtspunkt der noch zumutbaren Gehstrecke folgt der Senat den
AusfÃ¼hrungen von Dr.R. , der eine Gehstrecke von 800 Metern medizinisch fÃ¼r
vertretbar hielt. Diese Beurteilung beruhte ua darauf, dass damals die Beschwielung
der FÃ¼Ã�e seitengleich sehr intensiv war. Von einer unter 500 Meter gesunkenen
zumutbaren Gehstrecke zu diesem Zeitpunkt konnte sich daher der Senat nicht
Ã¼berzeugen.

Da es sich bei der Erkrankung des KlÃ¤gers um ein progredientes Leiden handelt,
ist zur Ã�berzeugung des Senats der Leistungsfall der vollen Erwerbsminderung in
der Zeit nach dem von Dr.R. am 25.01.2001 erstatteten Gutachten und vor der
Befunderhebung des Prof.Dr.S. am 16.01.2002 eingetreten, nachdem Prof.Dr.S.
volle Erwerbsminderung auf Dauer angenommen hat und auch der KlÃ¤ger selbst
bezÃ¼glich der Gehstrecke zu FuÃ� eine Verschlimmerung geltend gemacht hat;
bei der Befunderhebung durch Dr.R. hat der KlÃ¤ger nÃ¤mlich noch angegeben, er
halte eine Gehstrecke von 500 bis 600 Meter fÃ¼r mÃ¶glich. Der Leistungsfall der
vollen Erwerbsminderung kann zur Ã�berzeugung des Senats somit erst im
September 2001 angenommen werden. Der KlÃ¤ger hat gegen die Beklagte somit
Anspruch auf Leistungen wegen voller Erwerbsminderung ab 01.10.2001 (Â§ 99 Abs
1 Satz 2 SGB III).

Damit steht gleichzeitig fest, dass dem KlÃ¤ger Rentenleistungen vor dem
01.10.2001 nicht zustehen. Denn dem KlÃ¤ger ist der Nachweis, dass sein
LeistungsvermÃ¶gen wie von Prof.Dr.S. und Dr.D. geschildert also bereits frÃ¼her
als vom Senat angenommen , aufgehoben bzw in den untervollschichtigen Bereich
gesunken ist, nicht gelungen. Insoweit hat der Senat bereits ausgefÃ¼hrt, dass er
der Leistungsbeurteilung von Dr.R. im Gutachten vom 25.01.2001 folgt. Damit
stehen dem KlÃ¤ger Leistungen wegen voller Erwerbsminderung und auch wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit im Sinne des Â§ 44 SGB VI aF vor dem 01.10.2001 nicht zu. Im
Ã�brigen trÃ¤gt der KlÃ¤ger bezÃ¼glich der FÃ¤higkeit, mit dem
RestleistungsvermÃ¶gen nicht mehr in einem bestimmten zeitlichen Umfang
erwerbstÃ¤tig sein zu kÃ¶nnen die objektive Beweislast (BSG SozR 3-2200 Â§ 1247
Nr 8).

Die Beklagte war daher unter Aufhebung des angefochtenen Urteils und unter
AbÃ¤nderung ihrer Entscheidungen zu verurteilen, dem KlÃ¤ger ab 01.10.2001
Leistungen wegen voller Erwerbsminderung zu gewÃ¤hren.

Die Kostenentscheidung gemÃ¤Ã� Â§ 193 SGG beruht auf der ErwÃ¤gung, dass die
Berufung in vollem Umfang und die Klage zu einem wesentlichen Teil erfolgreich
blieb.
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GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 13.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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